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Anmerkung: 
- Erstfestsetzungen
- Nachweis nur für maschinell gelieferte Fälle.
- Nachweis nur für maschinell gelieferte Fälle bei Erwerben von Todes wegen.
- Wert der Erwerbe vor Abzug von Steuerbefreiungen nach § 13 Erb.StG, Steuerbegünstigungen nach  
   § 13a ErbStG, Steuerbefreiung nach § 13d ErbStG, Zugewinnausgleichsforderungen nach § 5  
   ErbStG, Freibetrag nach § 17 ErbStG, Summe der abzugsfähigen Nutzungs- und Duldungsauflagen  
   sowie abzugsfähigen Erwerbsnebenkosten und DBA-Vermögen (Doppelbesteuerungsabkommen).
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Schenkungen Erbschaften und Vermächtnisse

Vermögensübertragungen aus Erbschaften und Vermächtnissen sowie 
Schenkungen
in Mrd. Euro


